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I.
An die
Rechnungsämter, Kirchengemeindeämter
Verwaltungsämter,
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsführung nicht einem Verwaltungsamt angeschlossen sind, sowie Diakonieverbände
im Bereich der Evangelischen Landeskirche 
in Baden 
Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte

Beuggen e.V., Schloß Beuggen, 79618 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e. V., Schönbornstr. 25, 
75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landes​kirche in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Evangelische Fachhochschule, 
Bugginger Str. 38, 79114 Freiburg

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause

Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Geschäftsstelle des Gesamtausschusses,
im Hause

Gesamtausschuß im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Hause
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Rundschreiben 7/2000

Nachentrichtung von Umlagen für unterhälftig teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 01.04.1991
h i e r : Tragung der Steuerlast
Rundschreiben 13/1997 vom 09.12.1997

Sehr geehrte Damen und Herrn,

das Land hatte in seinen Durchführungsbestimmungen darauf hingewiesen, dass die für unter-hälftig teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 01.04.1991 nachzu-entrichtende Umlage steuerpflichtiges Arbeitsentgelt darstellt und von einer eventuell noch beste-henden Möglichkeit der Pauschalbesteuerung der Umlage zu Lasten des Arbeitgebers nach § 40 b EStG kein Gebrauch zu machen sei, sondern die ggf. anfallende Steuer von der An​spruchsberechtigten/dem Anspruchsberechtigten zu übernehmen ist. 
Das BAG hat mit Urteil vom 14.12.1999 – 3 AZR  713/98 – entschieden, dass der Arbeitgeber im Blick darauf, dass weder der Versorgungstarifvertrag noch die damit korrespondierenden Sat-zungsbestimmungen der Zusatzversorgungskassen für unterhälftig teilzeitbeschäftigte Mitarbeite​rinnen/Mitarbeiter für Zeiträume vor dem 01.04.1991 die Anmeldung zur Zusatzversor​gungskasse zugelassen haben, sich in einem unverschuldeten Rechtsirrtum befunden hat und deshalb nicht verpflichtet ist, die für die nachzuentrichtende Umlage fällig werdende Steuer in voller Höhe zu übernehmen. 
Das BAG hat weiter festgestellt, dass Anspruchsberechtigte, für die Umlagen nachzuentrichten sind, lediglich gegenüber dem Arbeitgeber einen Bereicherungsanspruch auf Übernahme des Betrages haben, der an Pauschalsteuer zu Lasten des Arbeitgebers gegangen wäre, wenn die Umlage fortlaufend rechtzeitig abgeführt worden wäre. Dabei ist zu beachten, dass der Pauschal​steuersatz nach § 40 b Abs. 1 EStG bis zum 31.12.1989 lediglich 10 v. H. der pauschal besteue​rungsfähigen Leistung betrug und die Umlage bis zu einem Betrag von jährlich 2.400,00 DM zu Lasten des Arbeitgebers pauschal zu besteuern war. Von dem Umlagebetrag war noch der Zu​kunftssicherungsfreibetrag in Höhe von 312,00 DM jährlich = 26,00 DM monatlich abzuziehen.
Ab 01.01.1990 erhöhte sich der Pauschalsteuersatz auf 15 v. H. und der zulässige Betrag für die pauschale Besteuerung der Umlage durch den Arbeitgeber auf jährlich 3.000,00 DM. Der Zu-kunftssicherungsfreibetrag ist ab 01.01.1990 entfallen. 
Beispiel 1
Unterhälftig teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin hat Anspruch auf Umlagenachentrichtung u. a. für das Jahr 1989. Das gesamtversorgungsfähige Entgelt belief sich nach den Abrechnungsunterlagen im Jahr 1989 auf 9.200,00 DM. Versicherung hätte zu erfolgen gehabt bei der VBL, deren Umlagesatz seinerzeit 4 % betrug.

Nachzuentrichtende Umlage für ein gesamtversorgungsfähiges Entgelt von
9.200,00 DM  x  4  =
368,00 DM
            100
abzüglich Zukunftssicherungsfreibetrag in Höhe von
./.     312,00 DM
Verbleibender Betrag  =
56,00 DM
für den vom Arbeitgeber Pauschalsteuer in Höhe von 10 v. H. abzuführen gewesen wären =
5,60 DM zuzüglich 7 % pauschale Kirchensteuer.

Beispiel 2
Gleicher Sachverhalt wie Beispiel 1 mit der Maßgabe, dass im Jahr 1990 ein sozialversicherungspflichtiges und damit auch zusatzversicherungspflichtiges Entgelt von 9.800,00 DM erzielt wurde.

Fällig werdende Umlage   9.800,00 DM  x  4 =
392,00 DM
                                               100
Die Berücksichtigung des Zukunftssicherungsfreibetrages kommt ab 1990 nicht mehr in Betracht, so dass vom Arbeit-
geber an Pauschalsteuern für das Jahr 1990 zu entrichten gewesen wäre 392,00 DM x dem auf 15 % erhöhten Pau-
schalsteuersatz = 58,80 DM zuzüglich 7 % pauschale Kirchensteuer.

Beispiel 3
Unterhälftig teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin hat einen Anspruch auf Nachentrichtung von Umlagen u. a. für das Jahr 1985. Sie wäre bei der KZVK zur Zusatzversicherung anzumelden gewesen, deren Umlagesatz seinerzeit 7. v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes betrug.

Im Jahr 1985 erzielte die Mitarbeiterin ein sozialversicherungspflichtiges und damit auch zusatzversicherungspflichtiges Entgelt in Höhe von 8.500,00 DM.

Hierfür nachzuentrichtende Umlage 8.500,00 DM  x  7      =
595,00 DM
                                                                   100
abzüglich Zukunftssicherungsfreibetrag in Höhe von
./.  312,00 DM
steuerpflichtiger Umlagebetrag
383,00 DM
Pauschalsteuer beim Umlagesatz von 10 v. H. = 28,30 DM zuzüglich 7 % pauschale Kirchensteuer.
Beispiel 4
Gleicher Sachverhalt wie Beispiel 3 mit der Maßgabe, dass im Jahr 1990 ein rentenversicherungspflichtiges und damit auch zusatzversicherungspflichtiges Entgelt erzielt wurde in Höhe von 10.200,00 DM. Umlagesatz der KZVK betrug nach wie vor 7. v. H.
Hierfür nachzuentrichtende Umlage 10.200,00 DM  x  7   =
714,00 DM
                                                                100

Zukunftssicherungsfreibetrag kann nicht mehr abzogen werden, sodass an Pauschalsteuer durch den Arbeitgeber abzuführen gewesen wären 15 % aus 714,00 DM  =  107,10 DM zuzüglich 7 % pauschale Kirchensteuer.

Ersatz vom Arbeitgeber ist höchstens bis zu dem Betrag zu leisten, der im Rahmen der individu-ellen Besteuerung für die nachzuentrichtende Umlage insgesamt angefallen ist. Je nach dem Steuerklasseneintrag in der Lohnsteuerkarte ist nicht auszuschließen, dass für die nachzuent-richtende Umlage keine Lohnsteuer abzuführen ist. 

Es wird gebeten, entsprechend zu verfahren und im „Nachversicherungsfall“ der ZGASt entspre-chende Anweisung zu erteilen. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




Dr. Jacobs
Kirchenrechtsdirektor

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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